Musterschreiben an Mobilfunknetzbetreiber für Markterkundung durch Gemeinde (Okt.2010)

Von

Bürgermeisteramt Gemeinde XY

An

Telefónica O2 Germany & Co. OHG
z. Hd. Herr Thomas Lichtenberger 

Südwestpark 38 

90449 Nürnberg

T-Mobile Deutschland GmbH

z. Hd. Herr Hans-Peter Frick
Lise-Meitner-Str. 4

70736 Fellbach


Vodafone D2 GmbH

z. Hd. Herr Michael Feistel

Ingersheimerstr. 10 

70499 Stuttgart

Sehr geehrte Herren,

Die Gemeinde XY beabsichtigt, die Breitbandversorgung ihrer Ortsteile x1, x2 ... öffentlich auszuschreiben und auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses eine Zuwendung an den ausgewählten Netzbetreiber zu gewähren. 

Die Zuwendung an einen privaten Netzbetreiber stellt nach der Europäischen Kommission die Gewährung einer Beihilfe dar, für deren Rechtmäßigkeit bestimmte Voraussetzungen vorliegen müssen. So muss im Rahmen einer Marktanalyse der notwendige Versorgungsbedarf festgestellt werden. Als weitere Voraussetzung darf der in der Marktanalyse festgestellte Bedarf nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre ohne den Einsatz öffentlicher Mittel befriedigt werden. 

Sind diese Voraussetzungen gegeben, stellt die Gemeinde ein sog. weißer Fleck im Rahmen der Breitbandversorgung dar. Diese Gemeinden haben dann die Möglichkeit, mittels einer Ausschreibung einen Netzbetreiber zu finden, der bei Gewährung einer Zuwendung in der Gemeinde eine Breitbandversorgung herstellt. 

Die Gemeinde XY hat im Rahmen der Marktanalyse ein Versorgungsbedarf in Höhe der Grundversorgung von 1 Mbit/s festgestellt. 

Die Gemeinde bittet Sie daher, baldmöglichst, jedoch bis zum (Frist 1 Monat) mitzuteilen, ob Sie innerhalb der nächsten drei Jahre die Ortsteils x1, x2, ..... flächendeckend mit einer Datenrate mit mehr als 1 Mbit/s pro Teilnehmer im Download gem. unten angeführten Bedingungen erschließen wollen. 

Die Folge einer Mitteilung zu den Ausbauabsichten einer genügenden Breitbandversorgung ist nach der Europäischen Kommission die Suspendierung des öffentlich geförderten Breitbandausbaus. Dabei hat die Kommission in den von ihr am 30.09.2009 veröffentlichten Leitlinien zum Breitbandausbau (Dok. Nr. 2009/C 235/04 veröffentlicht im Amtsblatt der EU 2009 / C235 S. 7 – 25, Ziffern 24, 68) folgende Qualitätsanforderungen an die Mitteilung der Ausbauabsichten gestellt (Verweis 31): 

Sollte Ihr Unternehmen die Absicht eines Netzausbaus innerhalb des 3 Jahreszeitraums mitteilen, kann die Gemeinde einen Unternehmensplan nebst einem detaillierten Zeitplan für den Netzausbau sowie Belege für adäquate Finanzierung oder sonstige Nachweise fordern, die belegen, dass die geplanten Investitionen glaubhaft und plausibel sind. Das angekündigte Vorhaben muss dabei erheblich Fortschritte bei der Breitbandabdeckung innerhalb des 3 Jahres Zeitraums vorsehen und der Abschluss der geplanten Investition sollte anschließend in einer angemessenen Frist vorgesehen sein. 

Kommt Ihr Unternehmen dieser Aufforderung nicht nach oder kann Ihr Vorhaben auf der Grundlage der angeforderten Nachweise nicht plausibel belegt werden, ist die Ankündigung nicht zu berücksichtigen. 

Kündigt Ihr Unternehmen im Rahmen dieser Abfrage den Ausbau an, so ist dies für Sie bindend.

Die Gemeinde XY sieht den Breitbandausbau als wichtiges Element ihrer Ortsentwicklung. Ich wäre deshalb für eine rasche Rückäußerung zu Ihren Ausbauplänen dankbar und verbleibe

(Gruß)

(Name)

(Amtsbezeichnung)
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